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Unzulässiges Parken von Kraftfahrzeugen 
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Gebäude 

- Prüfauftrag 
 

 
 
 

B e g r ü n d u n g : 
 
Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat in der 43. Sitzung vom 07.02.2008 zu TOP 
12.2 „Unzulässiges Parken von Kraftfahrzeugen auf dem Großflecken vor dem Karstadt-
Gebäude“ folgenden Beschluss gefasst: 

„Die Verwaltung wird gebeten, bis zur nächsten BPU-Sitzung zu prüfen, wie das unzulässige 
Parken durch Sperrung oder Umbau der Ausbuchtung verhindert werden kann und welche 
Kosten (geschätzt) dadurch entstehen werden.“ 

 
Als Ergebnis der Prüfung wird eine bauliche Umgestaltung im Bereich des Kreisels vor Kar-
stadt zunächst nicht empfohlen. Die Verwaltung hat jedoch folgende Maßnahmen geplant und 
realisiert: 
 
a) Das auf dem Mehrzweckstreifen am Kreisel vor Karstadt bisher geltende eingeschränkte 

Halteverbot (Halten zum Be- und Entladen sowie zum Ein- und Aussteigen) wurde aufge-
hoben, so dass das bereits vor und hinter diesem Bereich vorhandene absolute Halteverbot 
auf der Fahrbahn auch für den Bereich des Mehrzweckstreifens gilt. Die Beschilderung 
wurde entsprechend geändert. 

 
b) Auf dem damit der Platzfläche des Großfleckens zugeordneten Mehrzweckstreifen wurden 

Abstellanlagen für 14 Fahrräder (7 Bügel) aufgestellt, die das Anschließen von Vorderrad 
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und Rahmen ermöglichen. In den Übergangsbereichen des Mehrzweckstreifens zur Bushal-
testelle bzw. zum Radweg wurden zur Abgrenzung gegenüber der Fahrbahn jeweils Poller 
gesetzt. 

 
c) In dem Abschnitt des Radweges vor dem Kreisel, der häufig von Kfz widerrechtlich zuge-

parkt wurde, was Anlass für den Prüfauftrag war, wurden zwei Fahrrad-Piktogramme ein-
gebaut, um den Autofahrern die Funktion des Radweges zusätzlich in der gepflasterten O-
berfläche zu verdeutlichen. 

 
d) In diesem Zusammenhang wurden auch auf dem Mehrzweckstreifen am Südkreisel (bisher 

Bedarfsbushaltestelle) unter Beachtung der Zufahrt zum Großflecken Abstellanlagen für 6 
Fahrräder (3 Bügel) aufgestellt. Mit diesen Maßnahmen wurde somit zugleich das Angebot 
an Fahrradabstellmöglichkeiten auf dem Großflecken verbessert. 

 
 
Weiteres Verfahren 

Die Verwaltung wird insbesondere im Bereich vor Karstadt die Verkehrssituation weiter be-
obachten und ggf. prüfen, ob weitere Maßnahmen zur Verhinderung des verkehrsrechtlichen 
Haltens / Parkens auf dem Radweg erforderlich sind. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
(Levsen) 
 
 
Anlagen: 

1. Lageplan Nordkreisel, Großflecken / Karstadt, Fahrradabstellanlage 
2. Lageplan Südkreisel, Großflecken / Rathaus, Fahrradabstellanlage 
 


